
ANTRAG 

.Y � _ .:feq,q .f.e ('0 

der Abgeordneten Dr. Nowotnv4Dldm. Stummvoll 

und Genussen 

XIX. GP.-NR 
NI:, 404 JA 
All. 12.0kt. 1995 

betrefiend ein Bundesgesetz. mit dem die Ermächtigung zur Veräußerung von 

Anteiisrechten an der Vorarlberger IIlwerlce AG (VIW AGl erte i lt wird. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesg'�setz. mit dem die Ermächtigung zur Veräußerung von Antedsrechten an der 

Vorarlberger I"werke AG (VIW AG) erteilt wird. 

Der N"tlonalra't hat beschlossen: 

§ 1. Op.r Bundesminister tür Finanzen wird ermächtigt. die Anteilsrechte des Bundes an 

der VorarltJerger IIlwerke AG im Nennwert von 308.712.000.-- 5 zum Preis von 

3.680.000.000.-- S an das Land Vorarlberg oder die Beteiligungs- und 

Vermögpnsverwaltungsgesellschaft des Landes Vorarlberg GesmbH,. Bregenz. die zu 

i 00% im Eigentum des Landes Vorarlberg steht, zu veräußern. 

§ 2. Mit der Vollziehunq dieses Bundesgesetzes ist der BundesminisTer fur Finanzen 

betralJ�. 

im iv .. �,.;;�r Sicht: Wird ·/orgeschlagen. den Antrag unter Verzi.::h� auf d;e e�stc :"e:;u.'1g 

dem Fin:Jnzausschuß zuzuweisen. 
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Begründung: 

Die Antelie an der Vorarlberger IIlwerke AG (VIW AGI befinden sich zu 70.1618 % im 

Eigentum der Republik Österreich . treuhä�dig verwaltet von der Österreichischen 

Elel<trizit5tswirtschafts-I\G IVerbundgeseflschaftl, 25.3382 % sind im Besitz des 

Landes V0rarlberg und 4.5 % gehören der Finelektra (Schweiz!. 

Nachdem ZWischen der Verbundgesellschaft und dem Land Vorarlberg eine Einigung 

insbesondere über die Le itungsrechte erzielt werden konnte. wurden auch die 

Verhandlungen zwisch"'l1 ';p.m Rund und dem Land Vorarlberg iibAr den Verkauf der 

Vorarlh�rger Illwerke A(; abgeschlossen. Der Kaufpreis fÜr die Anteile des Bundes 

wurde allf der Grundlage eines vom Bundesministerium für Finanzen ell1geholten 

Bewerrungsgutachtens mit 3.68 Mrd S festgelegt. Bei diesem Kaufpreis war auch zu 

berückSichtigen. daß aufgrund des Schiedsspruches aus dem Jahre 1994 von einer 

grundsäUlichen Gültigkeit des He imfallsrechtes bzw. begünstigten Kaufrechtes des 

Landes Vorarlberg auszugehen Ist. 

Die Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrates gemäß An. 111 Ab:;. 5 des 

8unde�v"rfassungsgese'tzes. mit dem das 2. Verstaatlichungsgesetz und 

��g3n;::;a·i��nsrecr .
. rl:c!1e 8r>"rjG'i;r.t;��.m für die vom 2. Verstaatlic�up.gsgesetz 

bcrrofferll�n Unternehmungen erlassen werden . 8GBI. Nr. 321 i 1987. wurde eingeho lt. 

Mit § 1 wird dem Bundesminister für Finanzen die Ermächtigung im Sinne des 

Art. 11.2 I\bs. 5 8-VG zur Veräu ßerun g der Anteilsrechte des Bundes an der 

··Vorarlb�rger Illwerke J\G" erteilt. Die Veräußerung hat unter Beachtung der 

BestlmmlJngen des § 63 des Bundeshaushaltsgesetzes BGBI.Nr. 21 3i1986 i.d.g.F. 

(BHGI. ZIJ erfolgen. 

Mit der Ermächtigung soll über Bundes vermögen im Sinne von Art. 42 Abs. 5 B-VG 

'J�rfügt werden . Dem Bundesrat kommt sohin I,ein Einspruchsrecht zu. 
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